
 

Die genauen Bestimmungen und Versicherungsdeckungen sind in der ab 1.1.2008 gültigen Rahmenvereinbarung „Humanmediziner Wien“, den 
korrespondierenden Besonderen Bedingungen, im Tarif sowie in den Tarifbestimmungen beschrieben. Alle Rechte vorbehalten. 

 
RAHMENVEREINBARUNG DER ÄRZTEKAMMER FÜR WIEN 
ÄRZTE-BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
 
DECKUNGSÜBERSICHT 
 
 
„Highlights“: 
 

 unlimitierte Nachdeckung: 
erstmals gilt Ihr Versicherungsschutz zeitlich „ohne Wenn und Aber“ = ohne Limit 

 moderne Versicherungssummen:  
wahlweise € 1.500.000,--; € 2.500.000,--; € 3.750.000,-- zu Top-Konditionen  

 Mitversicherung der Behandlung von Verwandten: 
Einzelversicherungsverträge haben die medizinische Behandlung von Verwandten 
bisher ausnahmslos ausgeschlossen, im Rahmenvertrag sind sie mitumfaßt 
 
 
Prämienfrei mitversichert sind: 
 

 unlimitierte Nachdeckung ! 
 Behandlung von Verwandten ! 
 Tätigkeit als gerichtlich beeideter Sachverständiger ! 
 außergerichtliche Gutachter- und Sachverständigentätigkeit 
 reine Vermögensschäden (u.a. wrongful life, wrongful birth) sind mit 

mindestens € 150.000,-- prämienfrei mitversichert ! 
 Erhebung von Schadenersatzansprüchen Geschädigter WELTWEIT ! 
 Erste Hilfe WELTWEIT ! 
 von der Republik Österreich organisierte Rettungseinsätze WELTWEIT ! 
 Begleitung von Reisegruppen WELTWEIT ! 
 Erste Hilfe nach Pensionsantritt prämienfrei und lebenslang mitversichert ! 
 Rettungs- und Hubschraubereinsätze 
 Anordnungsrisiko 
 Wahrnehmung gesetzlicher Anzeigepflichten 
 Ausbildung von Ärzten, auch in Lehrpraxen 
 Forschungs- und Lehrtätigkeit 
 Tätigkeit als Notarzt, Schularzt, Amtsarzt, Polizei- oder Militärarzt 
 Betrieb einer Hausapotheke 
 Mitversicherung von Urlaubs- und Krankheitsvertretern 
 Mitversicherung von medizinischem und nichtmedizinischem Personal 
 Mitversicherung des Betriebshaftpflichtrisikos einer Arztpraxis (subsidiär) 

 
 
Optionale Zusatzdeckungen sind: 
 

 Vordeckung von Beginn der ärztlichen Tätigkeit an 
 erhöhte Versicherungssumme für gerichtlich beeidete Sachverständige 
 erhöhte Versicherungssumme für reine Vermögensschäden, wrongful life, 

wrongful birth 
 erhöhtes Anordnungsrisiko von Abteilungs- und Krankenanstalts-Leitern 


